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13. Februar 2020

lhr Informatlonsbegehren nach 0 2 Abs. 1 Verbraucherinformationsgesetz lVlG)

Sehr █████ ████████

auf fhr fnformatibnsbegehren vom L2.72.2OL9, das bei uns als informationspflichtige Stelle am 12.12.2019 ein-
gegangen ist, ergeht gemäß 5 5 Abs. 2 Satz 2 Verbraucherinformationsgesetz (VtG) folgender

Grundbescheid:

1. Dem Informationsbegehren nach g 2 Abs. l Satz 1Nr. l vtc wird stattgegeben.
2. Der Zugang zu den nachgesuchten Informationen erfolgt durch schriftliche Auskunftserteilung nach

Ablauf von zwei Wochen nach Eekanngabe dleses Grundbescheides gegenüber dem Dritten,
3. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei,

lhr Informationsbegehren hat folgenden Inhalt:

7. Wonn hoben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Beüiebsüberprii,fungen im folgenden Betrieb stottge-

funden?

ins grüne coffeebar

George-Böhr-Stral3e 7

01069 Dresden

ostsächslsche spsrkäss€ Drrsd.n Podbank turkersdorfer we8 18p11gt Dr€sd.n sie ereich.n uns üb€r di. Hatteste en:
|BAN: DE5S 850s 0300 3159 m00 00 |BAN: DE77 8601 0090 m01 0!59 03 Tetefon (03 sU 4o8 0s 11 südhöh€ mit den Buslinien o3 und oG

BIC: OSDDDESUXX BIC PBNXDEFF TetefEx (03 s1)4080513 Sprechzeit€n:

Mo|F12 Uhr

E-Mails: Dt, Do F1B Uhr. FrF12 Uhr
veteainaeramt@drasden.d€

Deutsche Sanl CommeEban*

|BAN: OE818707 0000 0527 7Zt m IBAN: DE76 8SO4 0000 0112 0740m

8lC: DEUTDE8Om( BIC: COBADEFfXXX wwür.dresd€n.de

Elektronische Dokum€nta mlt qualifzi€n€r elaktronlscher Signetur tönnen Sia über ein Formular alnreichen. Darübrr hinaus gibt es die Möglchkait, E-Ma[s an die landes.
hauptstadt Dresden mit einam S/MIM E-Zenifikat tu verschlüssaln odcr mit DE-Msil iichlre E-Malls zu senden. waiter€ Informationen hierru finden Sie unrer www.dr.s-



2. Kom es hierbei zu Beonstandungen? Folls ja, beontrdge ich hiermit die Herousgobe des entsprechenden Kon-

trollberichts on mich.

Unter,Beonstondungen" verctehe ich unzulüssige Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittel-

und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder onderen geltenden Hygienevorxhriften, Sollte es zu einer oder meh-

reren solchen Beonstandungen gekommen sein, beontroge ich die Herausgobe des entsprechenden, vollstöndi-
gen Kontrollberichts - unahhöngig dovon, wie lhre Behörde die Beonstandungen eingestuft hot (bspw. als ,,ge-
ri n gf ü gi g " ode r 

"sc 
hw erw i ege n d " ).

Nach 5 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu allen

Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichun-
gen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, der auf Grund dieser Gesetze erlasse-

nen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäi-

schen Union im Anwenduntsbereich der genannten Gesetze, sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im
zusammenhang mit den genannten Abweichungen getroffen worden sind, [...].

Nach 5 2 Abs. l Satz 1 Nr. 7 VIG umfasst der Informationsanspruch auch Informationen zu Überwachungsmaß-

nanmen.

lhr Informationsbe8ehren unterfällt dem Anwendungsbereich des VlG.

Ausschluss- und Beschränkungsgründe nach I3 VIG sind nicht ersichtlich.

Der betroffene Lebensmittelunternehmer hat sich im Anhörungsverfahren nicht geäußert.

Demgemäß ist dem oben dargestellten Informationsbegehren stattzugeben. Nach 5 5 Abs. 4 VIG darf der Infor-
mationszugang allerdings erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten bekannt ge8eben worden
ist und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt worden ist. Der Zeit-
raum nach 9 5 Abs. 4 Satz 2 VIG soll 14 Tage nicht überschreiten.

Die sofortige Vollziehbarkeit des Grundbescheides folgt aus I 5 Abs. 4 VlG, da sich das Informationsbegehren
auf Informationen nach 5 2 Abs. l Satz 1 Nr, l VlG richtet,

Sie begehren die übermittlung der Informationen per E-Mail.

Nach 5 6 Abs. l Satz l VlG kann die informationspflichtige Stelle den Informationszugang durch Auskunftsertei-
lung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnen. Wird eine bestimmte Art des Informati-
onszugangs begehrt, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden.

Die Informationsgewährung wird vorliegend aus Datenschutzgründen schriftlich (postalisch) erfolgen. Der ge-

wünschte Übermittlungsweg (elektronisch) stellt keinen sicheren Kommunikationsweg dar, da E-Mails nicht sig-

niert und verschlüsselt zugestellt werden können. Ein unberechtigtes Abfangen/Abfischen und Mitlesen der E-

Mails kann nicht ausgeschlossen werden. Daher ist der Postweg als gesicherter Kommunikationsweg gewählt
worden. Die verfahrensgegenständlichen Kontrollberichte werden dann diesem Schreiben zum Informationszu-
gang als Anlage beigefügt.

Mit Blick auf die Informationsgewährung wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass die inhaltliche Richtigkeit
der Informationen nicht überprüft worden ist, soweit es sich nicht um personenbezogene Daten handelt, S 5

Abs.3 Satz 1 VlG. Der informationspflichtigen Stelle sind Hinweise auf Zweifel an der Richtigkeit nicht bekannt,
95Abs.3Satz2VlG.

Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens beruht auf I 7 Absatz l Satz 2 VlG. Danach ist der Zugang zu

Informationen nach I 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer l VlG bis zu einem Verwaltungsaufifland von 1.000 Euro ge-

bühren- und auslagenfrei. Der Zugang zu den Informationen ist im vorliegenden Verfahren kostenfrei.



Rechtsbehelfsbeleh ru ng

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Dresden zu erheben. Der Hauptsitz befindet sich im Rathaus, Dr.-
Küfz-Ring L9, OLO67 Dresden.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

██████
██ ██████

amtierende Abteilungsleiterin

Hinweise:

Die lhnen übermittelten Daten und Informationen unterliegen dem Amts- bzw. Dienstgeheimnis. Der Anspruch
auf Informationszugang nach dem VIG beschränkt sich auf Sie als Antragsteller nach g 2 Abs. 1 VlG. Ein An-
spruch auf Veröffentlichung im Internet durch den Antragsteller über entsprechende portale ist hiervon nicht
umfasst,

Fürjegliche weitere Verbreitung bzw. Veröffentlichung der bereitgestellten Informationen, welche ggf. unge-
rechtfertigt ist und rechtliche Interessen Dritter betreffen, stehen ausdrücklich Sie persönlich in der Verant-
wortung.

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten ist nach dem vlc nicht statthaft. Vorsorglich widersprechen
wir der veröffentlichung personenbezogener Daten von allen Mitarbeitern unserer Behörde.


